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Fälschungen
erkennen

Laut Angaben der Schweizer
Plattform Stop Piracy, einer
Partnerschaft des öffentli-
chen und privaten Sektors
gegen Fälschung und Pirate-
rie, verliert die Schweizer
Wirtschaft durch gefälschte
Produkte und illegale Ko-
pien jedes Jahr rund 2 Mrd.
Franken.

Gefälscht wird alles

Als Fälschungen werden
Verletzungen geschützter
Marken, Designs, Her-
kunftsangaben oder Patente
bezeichnet, die das Erschei-
nungsbild des Originalpro-
dukts kopieren. Gefälscht
wird dabei fast alles: von
Uhren und Schmuck über
Taschen und Textilien bis zu
Software, CDs, Spielzeug
und Arzneimitteln.

Zur Vermeidung von Fäl-
schungskäufen empfiehlt
Iris Sidler vom Eidg. Institut
für Geistiges Eigentum, fol-
gendes zu beachten:

Vorsicht auch im Internet

! Der Preis: Ist die Preisdiffe-
renz zum bekannten Origi-
nalprodukt realistisch? Ver-
meintliche Schnäppchen
entpuppen sich oftmals als
Fälschungen.
! Der Verkaufsort: Handelt
es sich um einen autori-
sierten Detailhändler? Fäl-
schungen werden oftmals
am Strand, auf der Strasse
oder auf dubiosen Märkten
angeboten.
! Die Verpackung und die
Beschriftung: Ist die Verpa-
ckung beschädigt oder weist
die Beschriftung Orthogra-
phiefehler auf, so handelt es
sich wahrscheinlich um eine
Fälschung.
! Der Kauf im Internet: Gilt
der Verkäufer als ein verläss-
licher Partner? Einen Hin-
weis kann etwa die Suche auf
Google mit dem «Namen des
Verkäufers + Fälschung» er-
geben. Grenzüberschreiten-
de Internet-Bestellungen
von Privatpersonen werden
übrigens bereits heute vom
Schweizer Zoll abgefangen
und auf gefälschte Produkte
durchsucht, sofern der Ab-
sender gewerbsmässig han-
delt. (sas)

Weitere Informationen:
www.stop-piracy.ch

Endstation Zoll
Die gefälschte Rolex wird bei der Heimreise bald beschlagnahmt

BERN. Den Kampf der
Behörden gegen Produkt-
fälschungen spüren bald auch
die Konsumenten. Gefälschte
Uhren, Taschen usw. werden
künftig am Schweizer Zoll
ersatzlos konfisziert. Der
Konsumentenschutz
äussert Bedenken.

STEFAN A. SCHMID

Wer mit einem gefälschten Pro-
dukt, zum Beispiel der Kopie einer
Gucci-Handtasche oder einer chi-
nesischen Rolex-Imitation (siehe
Bild), am Schweizer Zoll erwischt
wird, kann schon bald eine böse
Überraschung erleben. Voraus-
sichtlich ab Juli werden solche
Fälschungen bei der Ein-, Aus-
und Durchreise von den Schwei-
zer Zollbeamten nämlich einge-
zogen und vernichtet. Und zwar
ohne Entschädigung; und unab-
hängig davon, ob der Besitzer
beim Kauf wusste, dass es sich um
ein gefälschtes Produkt handelt.

Busse oder Gefängnis

Nichtwissen schützt also nicht
vor der Einziehung der gefälsch-
ten Ware. Diese und weitere Ver-
schärfungen im Kampf gegen ge-
fälschte Produkte sieht die im letz-
ten Sommer vom Parlament be-
schlossene Patentgesetzrevision
vor. Damit wurde in der Schweiz
erstmals der bisher geschützte
Bereich des Eigengebrauchs von
gefälschten Waren vom Gesetz-
geber angetastet. In Nachbarlän-
dern – etwa in Frankreich und Ita-
lien – kennt man solche Konfiszie-
rungen von gefälschten Produk-

ten für den Privatgebrauch be-
reits. Und im Gegensatz zur
Schweizer Regelung riskiert der
Besitzer von Fälschungen – also
auch Schweizer Touristen – in Ita-
lien und Frankreich auch eine
hohe Busse (mehrere tausend
Franken) oder gar eine Ge-
fängnisstrafe.

«Nicht kriminalisieren»

Auf eine Bestrafung der
Konsumenten wurde in
der Schweiz bewusst
verzichtet, wie Felix Ad-
dor, stellvertretender
Direktor des Eidg. In-
stituts für Geistiges
Eigentum, erklärt.
«Wir wollen den
Konsumenten
nicht kriminalisie-
ren.» Im Kampf ge-
gen die Fälscher-
Mafia sei die Mög-
lichkeit der Konfis-
zierung von ge-
fälschten Produkten
am Schweizer Zoll
aber ein wichtiger
Schritt. Schliesslich hät-
ten in den letzten Jahren
gerade die Einfuhren von
Fälschungen in kleinen
Mengen und durch Private
stark zugenommen. Zudem
lässt sich laut Addor aus Schwei-
zer Sicht in den Fälscher-Hoch-
burgen im Ausland nur schwer
gegen gefälschte Produkte argu-
mentieren und kämpfen, wenn es
ausgerechnet die eigenen Lands-
leute sind, die diese Fälschungen
kaufen und unbehelligt in die
Schweiz mitnehmen können.

Schliesslich weist Addor darauf
hin, dass beim Artenschutz und

im Kunsthandel bereits heute
ähnliche Regelungen gelten. So
werden zum Beispiel auch von
Schweizer Touristen im Ausland
illegal gekaufte exotische Schild-
kröten oder gestohlene Buddha-
Statuen am Schweizer Zoll ersatz-
los eingezogen.

Was weiss der Konsument?

Bei der Stiftung für Konsumen-
tenschutz (SKS) hat man trotzdem
wenig Freude an der neuen Rege-
lung. «Wir unterstützen zwar den
Kampf gegen Fälschungen. Wir
finden es aber verfehlt, hier beim
Konsumenten anzusetzen», sagt
Andreas Tschöpe von der SKS. Von
einem Durchschnittskonsumen-
ten könne unmöglich verlangt
werden, dass er beim Kauf unter-
scheide, ob das Produkt gefälscht
sei oder nicht, gibt er zu beden-
ken. Daher lehne die Stiftung für
Konsumentenschutz die ersatz-
lose Konfiszierung ab.

Addor widerspricht: Die meis-
ten Schweizer, die im Ausland
ein gefälschtes Produkt kauften,
wüssten, dass es sich dabei um
eine Fälschung handle. Dies lasse
sich beispielsweise am deutlich

niedrigeren Preis als beim
Originalprodukt, am fehlen-

den Garantieschein oder
der nicht mit der Waren-
marke übereinstimmen-
den Verpackung erken-

nen (vgl. auch
Kasten rechts).
Um die Kon-
sumenten je-
doch besser

über ge-
fälschte

Produkte
aufzuklä-
ren, plant
das Insti-
tut für
Geistiges

Eigentum
zusammen

mit der Platt-
form Stop Pi-
racy im Som-

mer eine Infor-
mationskampagne zur
neuen Rechtslage.

«Pragmatismus»

Für die Konsumen-
tenschützer ist dies zu wenig.

Tschöpe fordert, dass die neue
Regelung am Zoll «pragmatisch»
angewendet wird. Das heisst:
Wenn eine Privatperson bewusst
und in grösseren Mengen ge-
fälschte Produkte einführen will,

dann sollen die Waren auch be-
schlagnahmt werden. Bei all je-
nen Konsumenten, die gefälschte
Produkte unwissentlich gekauft
hätten, erachtet Tschöpe eine Be-
schlagnahmung aber als «zu hef-
tig». Der Konsumentenschutz be-
halte die Umsetzung der neuen
Regelung ab Juli daher im Auge –
und interveniere allenfalls.

Eine solche «pragmatische An-
wendung» – wie von den Konsu-
mentenschützern gefordert – er-
achtet wiederum Addor als un-
praktikabel. Zudem sei es nicht
Sache der Zollbeamten, die Ge-
sinnung von Konsumenten abzu-
klären. Seine Hoffnung ist, dass
die neue gesetzliche Regelung
schon bald «zum Papiertiger»
wird. Er hofft, dass die Schweizer
Konsumenten ihr Verhalten än-
dern, weil es sich für sie schlicht
nicht mehr lohnt, aus den Ferien
ein gefälschtes Produkt in die
Schweiz mitzunehmen.


